
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

SdK-Geschäftsführung 

Hackenstr. 7b 

80331 München 

Tel.: (089) 20 20 846 0 

Fax: (089) 20 20 846 10 

E-Mail: info@sdk.org 

 

Vorsitzender 

Dipl.-Kfm. 

Hansgeorg Martius 

 

Publikationsorgane 

AnlegerPlus 

AnlegerPlus News 

 

Internet 

www.sdk.org 

www.anlegerplus.de 

 

 

 

Konto 

Commerzbank 

Wuppertal 

Nr. 80 75 145 

BLZ 330 403 10 

IBAN: 

DE38330403100807514500 

BIC: 

COBADEFFXXX 

 

Vereinsregister 

München 

Nr. 202533 
 

Steuernummer 

143/221/40542 
 

USt-ID-Nr. 

DE174000297 
 

Gläubiger-ID-Nr. 

DE83ZZZ00000026217 

 

Newsletter 9 
 
Informationen zum aktuellen Sachstand 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit diesem Newsletter zum Insolvenzverfahren Mox Telecom AG, möchten wir Sie 
über den aktuellen Sachstand informieren. 
 
Neues Rundschreiben des gemeinsamen Vertreters verfügbar 
 
Der gemeinsame Vertreter, Herr Rechtsanwalt Daniel Vos, hat am 11. September 
2015 das folgende Rundschreiben veröffentlicht: 
 

„5. Rundschreiben des gemeinsamen Vertreters 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wie angekündigt möchte ich Sie mit einem weiteren Rundschreiben über den 
aktuellen Stand des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Mox Telecom 
AG unterrichten. 
 
Geschäftsbetrieb der Mox Telecom AG 
 
Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft wurde bekanntlich bereits mit der Ver-
fahrenseröffnung eingestellt und sämtliche Arbeits- und Vertragsverhältnis be-
endet. Zwischenzeitlich wurde auch das Mietobjekt der Gesellschaft geräumt. 
Dort vorhandene Akten hat der Insolvenzverwalter eingelagert und Datenbe-
stände gesichert. Hinsichtlich der dort vorhandenen Vermögensgegenstände 
steht dem Vermieter ein Vermieterpfandrecht aufgrund rückständiger Mieten 
zu. Eine abschließende Regelung der Angelegenheit steht aus. 
 
Tochtergesellschaften 
 
Im Übrigen liegen die wesentlichen Vermögenswerte der Insolvenzschuldnerin 
in deren Auslandsbeteiligungen. Ich hatte ihn bereits in der Vergangenheit be-
richtet, dass die Beteiligung der Gesellschaft in den USA bereits vor der eigent-
lichen Eröffnung des Insolvenzverfahrens veräußert werden konnte. Die seiner-
zeit vereinbarten Kaufpreisraten gehen nach meinem Kenntnisstand ordnungs-
gemäß ein. 
 
Darüber hinaus war die Insolvenzschuldnerin an der IPS AG in der Schweiz be-
teiligt. Diese Gesellschaft ist weiterhin operativ tätig. Um dies zu ermöglichen, 
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wurde die Niederlassung der Insolvenzschuldnerin in Rumänien, in der im 
Kern technische Dienst erbracht wurden, auf die IPS AG übergeleitet. Unter 
dieser Voraussetzung einer operativen Geschäftstätigkeit konnten die Ge-
schäftsanteile an der IPS AG zwischenzeitlich veräußert werden. 
 
Bei der arabischen Tochtergesellschaft konnte ein funktionsfähiger Geschäfts-
betrieb in weiten Teilen nicht festgestellt werden. Zwischenzeitlich wurde der 
Geschäftsführer dieser Tochtergesellschaft ausgetauscht. Verbleibende Vermö-
genswerte sollen möglichst verkauft werden. 
 
Weitere Abwicklungstätigkeit  
 
Über die Verwertung von Beteiligungen hinaus bereitet der Insolvenzverwalter 
in Abstimmung mit dem Gläubigerausschuss derzeit die Geschäftsvorfälle in 
der Vergangenheit auf. Dies dient der Identifikation von möglicherweise beste-
henden Schadensersatz- und Anfechtungsansprüchen gegenüber Organen, Be-
ratern und anderen Personen im Umfeld der Gesellschaft. Dieses Vorgehen ist 
meiner Auffassung nach ach unter Berücksichtigung damit verbundener Kosten 
ausdrücklich zu begrüßen, weil die Durchsetzung etwaiger Ansprüche zum ei-
nen unmittelbar die hiesige Masse anreichert, und zum anderen weil die konse-
quente Aufdeckung und Durchsetzung solcher Ansprüche in Insolvenzverfah-
ren eine general-präventive Wirkung zum Schutz von Kapitalanlegern entfaltet. 
 
Weiterhin geht der Insolvenzverwalter von einer Verfahrensdauer bis zum Jahr 
2018 aus und rechnet unverändert mit einer Insolvenzquote im niedrigen ein-
stelligen Bereich. 
 
Über die weitere Entwicklung des Insolvenzverfahrens werde ich Sie wie ge-
wohnt auf diesem Wege auf dem Laufenden halten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
DANIEL VOS 
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht“ 

 
Einschätzung der SdK 
 
Nach unserer Auffassung, ist eine umfassende Aufklärung des Sachverhalts, wel-
cher letztlich zu der Insolvenz führte, erforderlich. Wir schließen uns insoweit der 
Auffassung des gemeinsamen Vertreters an. Soweit hier Auslandsberührungen be-
stehen, rechnen wir mit erschwerten Bedingungen für die Aufklärung und Durch-
setzung möglicher Ansprüche. Im Hinblick auf das Ergebnis des Insolvenzverfah-
rens, ist auch unsere Erwartung, dass sich die Quote in einem sehr niedrigen Be-
reich bewegen wird. 
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Für Rückfragen stehen wir unseren Mitgliedern gerne unter info@sdk.org oder un-
ter 089 / 2020846-0 zur Verfügung. 
 
München, den 14. September 2015 
SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 
 
Hinweis: Die SdK hält Anleihen und Aktien der Mox Telecom AG!  
 

mailto:info@sdk.org

